
VERORDNUNG (EU) Nr. 1286/2009 DES RATES 

vom 22. Dezember 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer 
restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama bin Laden, 

dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 215 Absatz 2, 

gestützt auf den Gemeinsamen Standpunkt 2002/402/GASP des 
Rates vom 27. Mai 2002 betreffend restriktive Maßnahmen 
gegen Osama bin Laden, Mitglieder der Al-Qaida Organisation 
und die Taliban sowie andere mit ihnen verbündete Personen, 
Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen ( 1 ), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik der Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Gemeinsame Standpunkt 2002/402/GASP sieht un­
ter anderem vor, dass die Europäische Gemeinschaft im 
Einklang mit den Resolutionen 1267(1999), 1333 
(2000) und 1390 (2002) des Sicherheitsrates der Verein­
ten Nationen bestimmte restriktive Maßnahmen, ein­
schließlich des Einfrierens von Geldern und wirtschaftli­
chen Ressourcen, ergreift. 

(2) Das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressour­
cen wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des 
Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer res­
triktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Or­
ganisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida- 
Netzwerk und den Taliban in Verbindung ( 2 ) stehen, um­
gesetzt. 

(3) In diese Verordnung wurde durch die Verordnung (EG) 
Nr. 561/2003 des Rates vom 27. März 2003 ein Artikel 
eingefügt, der bestimmte Ausnahmen vorsieht ( 3 ). Die in 
diesem Artikel genannte Einspruchsfrist sollte an die Re­
solution 1735 des Sicherheitsrates der Vereinten Natio­
nen (VN) vom 22. Dezember 2006 angepasst werden. 

(4) Nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Ge­
meinschaften vom 3. September 2008 in den verbunde­
nen Rechtssachen C-402/05 P und C-415/05 P, Urteil 
des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 3. September 
2008 — Yassin Abdullah Kadi, Al-Barakaat International 
Foundation/Rat der Europäischen Union, Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, muss die Verordnung 
(EG) Nr. 881/2002 geändert werden, um für die Auf­
nahme in die Liste ein Verfahren einzuführen, das die 
Wahrung der grundlegenden Verteidigungsrechte, ins­
besondere des Anspruchs auf rechtliches Gehör, sicher­
stellt. 

(5) Das geänderte Verfahren sollte unter anderem vorsehen, 
dass eine in die Liste aufgenommene Person, Organisa­
tion, Einrichtung oder Vereinigung von den Gründen für 
die Aufnahme in die Liste, die vom Al-Qaida- und Tali­
ban-Sanktionsausschuss der VN mitgeteilt wurden, unter­
richtet wird, um der betroffenen Person, Organisation, 
Einrichtung oder Vereinigung Gelegenheit zur Stellung­
nahme zu diesen Gründen zu geben. Zweck der Verord­
nung (EG) Nr. 881/2002 ist es, die Gelder und wirt­
schaftlichen Ressourcen von Personen, Organisationen, 
Einrichtungen und Vereinigungen einzufrieren, die in 
der Al-Qaida- und Taliban-Liste der VN aufgeführt wer­
den. Da das Einfrieren nach den Resolutionen des Sicher­
heitsrates der Vereinten Nationen „unverzüglich“ erfolgen 
soll, muss auch der Überraschungseffekt einer solchen 
Maßnahme genutzt werden. 

Daher sollte die Kommission in der Lage sein, einen 
Beschluss zu fassen, bevor sie die Person, Organisation, 
Einrichtung oder Vereinigung von den Gründen für die 
Aufnahme in die Liste unterrichtet. Nach Veröffent­
lichung dieses Beschlusses sollten die Gründe für die Auf­
nahme in die Liste der betreffenden Person, Organisation, 
Einrichtung oder Vereinigung jedoch unverzüglich mit­
geteilt werden, um der betreffenden Person, Organisation, 
Einrichtung oder Vereinigung Gelegenheit zu geben, ih­
ren Standpunkt wirksam zum Ausdruck zu bringen. 

(6) Wenngleich sich die Kommission bemühen sollte, der 
betreffenden Person, Organisation, Einrichtung oder Ver­
einigung die Gründe für die Aufnahme in die Liste direkt 
mitzuteilen, mag eine solche Mitteilung in einigen Fällen 
nicht möglich sein, weil die Kontaktdaten ganz oder teil­
weise fehlen. In solchen Fällen ist eine Bekanntmachung 
im Amtsblatt zu veröffentlichen, um die Betreffenden von 
den geltenden Verfahren zu unterrichten. 

(7) Werden Stellungnahmen abgegeben, sollte die Kommis­
sion ihren Beschluss vor dem Hintergrund dieser Stel­
lungnahmen und im Einklang mit dem Beschluss 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Fest­
legung der Modalitäten für die Ausübung der der Kom­
mission übertragenen Durchführungsbefugnisse überprü­
fen ( 4 ). Die Überprüfung sollte nach dem Regelungsver­
fahren durchgeführt werden, wobei der gewichtigen po­
litischen Verantwortung in diesem Zusammenhang sowie 
der Tatsache Rechnung zu tragen ist, dass es sich bei den 
internationalen Bemühungen zur Bekämpfung des Terro­
rismus um eine sensible Angelegenheit handelt.
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(8) Das gleiche Verfahren sollte für die vor dem 
3. September 2008 in die Liste aufgenommenen Per­
sonen, Organisationen, Einrichtungen und Vereinigungen 
gelten, damit ihre Verteidigungsrechte, insbesondere der 
Anspruch auf rechtliches Gehör, gewahrt werden. 

(9) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrech­
ten und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union ( 1 ) anerkannt 
wurden, vor allem mit dem Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht, dem Eigen­
tumsrecht und dem Recht auf den Schutz personenbezo­
gener Daten. Die Verordnung sollte unter Wahrung die­
ser Rechte und Grundsätze angewandt werden. 

(10) Diese Verordnung berücksichtigt ferner in vollem Um­
fang die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Charta der Vereinten Nationen sowie den rechtlich 
bindenden Charakter der Resolutionen des Sicherheitsrats 
der VN. 

(11) Zweck der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 ist es, terro­
ristische Straftaten, einschließlich der Finanzierung des 
Terrorismus, zu verhindern, um den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit zu wahren. Um innerhalb 
der Union ein Höchstmaß an Rechtssicherheit zu schaf­
fen, sollten die Namen und übrigen sachdienlichen An­
gaben zur Identifizierung der natürlichen und juristischen 
Personen, Organisationen, Einrichtungen oder Vereini­
gungen, deren Gelder nach der Verordnung (EG) Nr. 
881/2002 einzufrieren sind, öffentlich bekannt gemacht 
werden. 

(12) Bei jeglicher Verarbeitung personenbezogener Daten na­
türlicher Personen im Rahmen dieser Verordnung sollten 
die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Par­
laments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per­
sonenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtun­
gen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr ( 2 ) 
und die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz na­
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge­
ner Daten und zum freien Datenverkehr ( 3 ) beachtet wer­
den. 

(13) Es empfiehlt sich, die Bedeutung einiger Begriffe zu klä­
ren und einige Teile der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 
an die in jüngerer Zeit in den Verordnungen über res­
triktive Maßnahmen verwendeten Standardbegriffe anzu­
passen. 

(14) Die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 sollte daher entspre­
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. ‚Einfrieren von Geldern‘ die Verhinderung jeglicher 
Form der Bewegung, des Transfers, der Veränderung 
und der Verwendung von Geldern sowie des Zu­
gangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch das 
Volumen, die Höhe, die Belegenheit, das Eigentum, 
der Besitz, die Eigenschaften oder die Zweckbestim­
mung der Gelder verändert oder sonstige Verände­
rungen bewirkt werden, die eine Nutzung der Gelder 
einschließlich der Vermögensverwaltung ermögli­
chen;“ 

b) Die folgenden Nummern werden angefügt: 

„5. ‚Sanktionsausschuss‘ den Ausschuss des Sicherheits­
rates der VN, der mit der Resolution 1267(1999) 
des Sicherheitsrates der VN über Al Qaida und die 
Taliban eingesetzt wurde; 

6. ‚Begründung‘ den vom Sanktionsausschuss bereit­
gestellten, öffentlich zugänglichen Teil des Schrift­
satzes und/oder gegebenenfalls die vom Sanktions­
ausschuss bereitgestellte Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste.“ 

2. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, 
die Eigentum oder Besitz der in Anhang I aufgeführten 
natürlichen und juristischen Personen, Organisationen, Ein­
richtungen und Vereinigungen sind oder von diesen gehal­
ten oder kontrolliert werden, werden eingefroren. 

(2) Den in Anhang I aufgeführten natürlichen und juris­
tischen Personen, Organisationen, Einrichtungen und Ver­
einigungen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder 
oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt wer­
den oder zugute kommen. 

(3) Anhang I umfasst die natürlichen und juristischen 
Personen, Organisationen, Einrichtungen und Vereinigun­
gen, die vom Sicherheitsrat der VN oder vom Sanktions­
ausschuss als mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netz­
werk und den Taliban in Verbindung stehend benannt wur­
den. 

(4) Die betreffenden natürlichen und juristischen Per­
sonen, Organisationen, Einrichtungen und Vereinigungen 
können im Zusammenhang mit dem Verbot nach Absatz 
2 nicht haftbar gemacht werden, wenn sie nicht wussten 
und keinen Grund zu der Annahme hatten, dass sie mit 
ihrem Handeln gegen das Verbot verstoßen.“
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3. Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) i) der Sanktionsausschuss gegen eine Entscheidung ge­
mäß Buchstabe a Ziffern i, ii oder iii nicht innerhalb 
von 3 Werktagen nach ihrer Notifizierung Ein­
spruch erhebt; oder 

ii) der Sanktionsausschuss eine Entscheidung gemäß 
Buchstabe a Ziffer iv billigt.“ 

4. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 2b 

Artikel 2 Absatz 2 hindert Finanz- und Kreditinstitute in 
der Union nicht daran, Gelder, die auf das Konto einer im 
Anhang aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, 
Organisation, Einrichtung oder Vereinigung überwiesen 
werden, auf den eingefrorenen Konten gutzuschreiben, so­
fern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Beträge eben­
falls eingefroren werden. Die Finanz- und Kreditinstitute 
unterrichten unverzüglich die zuständigen Behörden über 
diese Transaktionen.“ 

5. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Unbeschadet der Befugnisse der Mitgliedstaaten zur Aus­
übung ihrer Hoheitsgewalt ist es untersagt, direkt oder in­
direkt technische Beratung, Hilfe oder Ausbildung im Zu­
sammenhang mit militärischen Aktivitäten, einschließlich 
insbesondere der Ausbildung und sonstigen Hilfe im Zu­
sammenhang mit der Herstellung, Instandhaltung und Ver­
wendung von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial 
jeder Art für die in Anhang I aufgeführten natürlichen und 
juristischen Personen, Organisationen, Einrichtungen und 
Vereinigungen zu gewähren.“ 

6. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a Unterabsatz 2 erhält fol­
gende Fassung: 

„Insbesondere sind die verfügbaren Informationen im Zu­
sammenhang mit Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen, 
die während der sechs Monate vor Inkrafttreten dieser Ver­
ordnung im Eigentum oder unter der Kontrolle einer der 
vom Sicherheitsrat der VN oder vom Sanktionsausschuss 
benannten und in Anhang I aufgeführten Person standen, 
zu übermitteln;“ 

7. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 

Die natürlichen und juristischen Personen, Organisationen 
und Einrichtungen sowie ihre Führungskräfte und Beschäf­
tigten, die im guten Glauben, im Einklang mit dieser Ver­
ordnung zu handeln, Gelder oder wirtschaftliche Ressour­
cen einfrieren oder ihre Bereitstellung ablehnen, können 
hierfür nicht haftbar gemacht werden, es sei denn, es ist 
nachgewiesen, dass das Einfrieren oder Zurückhalten der 
Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen auf Fahrlässigkeit 
beruht“. 

8. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Kommission wird ermächtigt, 

a) Anhang I erforderlichenfalls nach dem in Artikel 7b 
Absatz 2 genannten Verfahren zu ändern und 

b) Anhang II auf der Grundlage der von den Mitgliedstaa­
ten übermittelten Informationen zu ändern.“ 

9. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 7a 

(1) Beschließen der Sicherheitsrat der VN oder der Sank­
tionsausschuss, eine natürliche oder juristische Person, Or­
ganisation, Einrichtung oder Vereinigung erstmals in die 
Liste aufzunehmen, fasst die Kommission unverzüglich ei­
nen Beschluss, die Person, Organisation, Einrichtung oder 
Vereinigung in Anhang I aufzunehmen, sobald der Sankti­
onsausschuss eine Begründung abgegeben hat. 

(2) Sobald der in Absatz 1 genannte Beschluss gefasst 
ist, setzt die Kommission die betreffende Person, Organisa­
tion, Einrichtung oder Vereinigung entweder auf direktem 
Weg, falls deren Anschrift bekannt ist, oder durch die Ver­
öffentlichung einer Bekanntmachung unverzüglich über die 
vom Sanktionsausschuss abgegebene Begründung in Kennt­
nis, um der betreffenden Person, Organisation, Einrichtung 
oder Vereinigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Werden Stellungnahmen abgegeben, wendet die 
Kommission das Verfahren nach Artikel 7b Absatz 2 an 
und überprüft den in Absatz 1 genannten Beschluss im 
Lichte der Stellungnahmen. Diese Stellungnahmen werden 
dem Sanktionsausschuss übermittelt. Die Kommission teilt 
der betreffenden Person, Organisation, Einrichtung oder 
Vereinigung das Ergebnis ihrer Überprüfung mit. Ferner 
wird das Ergebnis der Überprüfung dem Sanktionsaus­
schuss übermittelt. 

(4) Wird ein auf stichhaltigen neuen Beweisen beruhen­
der weiterer Antrag gestellt, eine Person, Organisation, Ein­
richtung oder Vereinigung von der Liste in Anhang I zu 
streichen, wendet die Kommission das Verfahren nach 
Artikel 7b Absatz 2 an und führt gemäß Absatz 3 eine 
weitere Überprüfung durch. 

(5) Beschließen die VN, eine Person, Organisation, Ein­
richtung oder Vereinigung von der Liste zu streichen oder 
die der Identifizierung dienenden Angaben zu einer in der 
Liste aufgeführten Person, Organisation, Einrichtung oder 
Vereinigung zu ändern, so ändert die Kommission Anhang 
I entsprechend. 

Artikel 7b 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unter­
stützt. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten 
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.
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Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt. 

Artikel 7c 

(1) Personen, Organisationen, Einrichtungen und Ver­
einigungen, die vor dem 3. September 2008 in Anhang I 
aufgenommen wurden und weiter dort geführt werden, 
können bei der Kommission einen Antrag auf Begründung 
stellen. Der Antrag ist schriftlich in einer Amtssprache der 
Union einzureichen. 

(2) Sobald der Sanktionsausschuss die beantragte Be­
gründung abgegeben hat, setzt die Kommission die Person, 
Organisation, Einrichtung oder Vereinigung davon in 
Kenntnis, um ihr Gelegenheit zu geben, zu der Angelegen­
heit Stellung zu nehmen. 

(3) Werden Stellungnahmen abgegeben, wendet die 
Kommission das Verfahren nach Artikel 7b Absatz 2 an 
und überprüft ihren Beschluss, die betreffende Person, Or­
ganisation, Einrichtung oder Vereinigung in die Liste auf­
zunehmen, im Lichte der Stellungnahmen. Diese Stellung­
nahmen werden dem Sanktionsausschuss übermittelt. Die 
Kommission teilt der betreffenden Person, Organisation, 
Einrichtung oder Vereinigung das Ergebnis ihrer Überprü­
fung mit. Ferner wird das Ergebnis der Überprüfung dem 
Sanktionsausschuss übermittelt. 

(4) Wird ein auf stichhaltigen neuen Beweisen beruhen­
der weiterer Antrag gestellt, eine Person, Organisation, Ein­
richtung oder Vereinigung von der in Anhang I enthaltenen 
Liste zu streichen, wendet die Kommission das Verfahren 
nach Artikel 7b Absatz 2 an und führt gemäß Absatz 3 
eine weitere Überprüfung durch. 

Artikel 7d 

(1) Die Kommission verarbeitet personenbezogene Da­
ten, um ihren Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung 
nachzukommen, gemäß den Bestimmungen der Verord­
nung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (*). 

(2) Anhang I umfasst, soweit verfügbar, Angaben zu den 
aufgeführten natürlichen Personen, die vom Sicherheitsrat 
der VN oder vom Sanktionsausschuss übermittelt werden 
und zu dem Zweck erforderlich sind, die Identität der be­
treffenden Personen zu überprüfen. Zu diesen Informatio­
nen kann Folgendes zählen: 

a) Nachname und Vornamen, einschließlich gegebenenfalls 
Aliasnamen und Titel, 

b) Geburtsdatum und Geburtsort, 

c) Staatsangehörigkeit, 

d) Reisepass- und Personalausweisnummern, 

e) Steuer- und Sozialversicherungsnummer, 

f) Geschlecht, 

g) Anschrift oder sonstige Informationen über Aufenthalts­
orte, 

h) Funktion oder Beruf, 

i) Datum der Benennung nach Artikel 2 Absatz 3. 

Artikel 7e 

Anhang I umfasst, soweit verfügbar, Angaben zu juristi­
schen Personen und Organisationen, die vom Sicherheitsrat 
der VN oder vom Sanktionsausschuss übermittelt werden 
und zu dem Zweck erforderlich sind, die Identität der be­
treffenden Person oder Organisation zu überprüfen. Zu 
diesen Informationen kann Folgendes zählen: 

a) Name; 

b) Ort und Datum der Registrierung; 

c) Registriernummer; 

d) Hauptgeschäftsort oder sonstige Informationen über 
Niederlassungen; 

e) Datum der Benennung nach Artikel 2 Absatz 3. 

___________ 
(*) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.“ 

10. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Union einschließlich ihres Luftraums, 

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheits­
gewalt eines Mitgliedstaats unterstehen,
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c) für natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und außerhalb des Ge­
biets der Union; 

d) für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder 
eingetragene juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen, 

e) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen, 
Einrichtungen oder Vereinigungen hinsichtlich aller Ge­
schäfte, die ganz oder teilweise in der Union getätigt 
werden.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent­
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 22. Dezember 2009 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
A. CARLGREN
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